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 Briesen, [wird automatisch eingefügt] 

 

Genehmigung nach dem Bundes–Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  

Antrag der Firma Green Wind Energy GmbH auf Genehmigung der Errichtung 

und des Betriebes von einer Windkraftanlage am Standort Schönfelde, Flur 1, 

Flurstück 126  

Reg.-Nr.: G04222 

Ihre Beteiligung vom 1. Dezember 2022 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nach Prüfung des vor bezeichneten Antrages erhalten Sie nachstehend die fachli-

che Stellungnahme des Landesbetriebes Forst Brandenburg als untere Forstbe-

hörde über die begehrte Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart gem. 

§ 8 LWaldG zur wort- und inhaltsgleichen Aufnahme in die Genehmigung nach BIm-

SchG als konzentrierende Entscheidung gem. § 13 BImSchG. 

 

I. Forstrechtliche Belange 

 

Das Bauvorhaben betrifft Wald im Sinne des § 2 LWaldG. 

Forstamt Oder-Spree 

 

 

Bearb.:  Frau Dorota Kaniecka 

Akten Z.: LFB 23.02-3142/04/21 

Gesch.Z.:  LFU-T13-

3841/938+21#99137/2025 

Hausruf:  +49 335 60676 -5203 

Fax:  +49 331 27548-3405 

FoA.Oder-Spree@lfb.brandenburg.de 

www.forst.brandenburg.de 

www.forstwirtschaft-in-deutschland.de 
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Das Bauvorhaben führt zu einer Umwandlung von Wald in Stand- und Betriebsflä-

chen für eine Windenergieanlage. Dadurch wird nachstehende Waldfläche durch 

eine Nutzungsartenänderung beansprucht.  

 

Nach § 8 Abs. 1 LWaldG lasse ich die Nutzungsart als Stand- und Betriebsfläche 

für eine Windkraftanlage (WKA) durch dauerhafte bzw. zeitweilige Umwandlung 

von Wald in eine andere Nutzungsart auf nachstehend aufgeführten Grundstü-

cken zu:  

 

WKA 

Nr. 

Gemar-

kung 

Flur Flur- 

stück 

Gesamtfläche 

(m2) 

Umwandlungsfläche  (m2) 

dauerhaft zeitweilig 

 Zuwe-

gung 

1 Schönfelde 1 125 360.248 1.820 3.896 1.642 

1 Schönfelde 1 127 414.846 0 0 2.239 

Summen 1.820 3.896 3.881 

 

Die kartenmäßige Darstellung (Anlage Forst 1 „Karte Waldumwandlungsfläche“) 

und die tabellarische Darstellung (Anlage Forst 2 „Tabelle zur Waldumwandlungs-

fläche“) der dauerhaften und zeitweiligen Waldumwandlungsflächen ist aus den 

Antragsunterlagen übernommen und Bestandteil dieser Stellungnahme. 

 

 

II. Nebenbestimmungen 

Diese waldrechtliche Genehmigung ergeht gem. § 36 VwVfG i. V. m. § 12 BImSchG 

unter folgenden Nebenbestimmungen: 

 

a. Befristung 

Die Genehmigung zur Durchführung der dauerhaften und zeitweiligen Waldum-

wandlung ist gem. § 12 BImSchG zu befristen. Innerhalb des Genehmigungszeit-

raumes darf die zeitweilige Waldumwandlung maximal vier Jahre andauern.  Die 

Waldumwandlungsgenehmigung erlischt nach Fristablauf für die bis zu der zuvor 

angegebenen Frist nicht umgewandelten Flächen. 

 

b. Aufschiebende Bedingungen 

1.  Mit der Waldumwandlung darf erst begonnen werden, nachdem die gemäß 

c) Auflage Nr. 2 festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme unter Angabe von: 

 

- Gemarkung, Flur und Flurstück 

- kartenmäßiger Darstellung 

- Pflanzplan zum geplanten Voranbau 
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- Einverständniserklärung des Eigentümers 

 

darüber hinaus im Falle einer Erstaufforstung:  

- der Genehmigung zur Neuanlage von Wald gem. § 9 LWaldG 

- eines Standortgutachtens für die Erstaufforstungsfläche 

 

durch den Ersatzverpflichteten gegenüber der unteren Forstbehörde, Forstamt  

Oder-Spree, Frankfurter Straße 7, 15518 Briesen schriftlich erfolgt und forstbe-

hördlich anerkannt worden ist. 

 

 

c. Auflagen 

1.  Sie haben dem Landesbetrieb Forst Brandenburg, Forstamt Oder-Spree, 

vorab anzuzeigen: 

 

1.1  den Vollzug der Umwandlung von Wald bei Beginn der Fäll- und Rodungs-

arbeiten mit beigefügter Vollzugsanzeige (Anlage Forst 3 „Vollzugsanzeige Wald-

umwandlung“)  

 

1.2  den Vollzug der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (auch deren Nachbes-

serungen) mit beigefügter Vollzugsanzeige (Anlage Forst 4 „Vollzugsanzeige Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen“). Dabei sind die Lieferscheine des Pflanzmaterials 

mit vorzulegen oder schnellstmöglich nachzureichen.  

 

2.  Der Ersatz für die dauerhafte (Standort der WKA und Kranstellfläche) und 

zeitweilige (für Zuwegungen und Hilfsflächen) Inanspruchnahme von Waldflächen 

ist in Form einer Ersatzaufforstung und sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnah-

men zu erbringen.  

 

Gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG ist für die nachteiligen Wirkungen der dauerhaften Wald-

umwandlung als forstrechtlicher Ausgleich vom Antragsteller eine Ersatzmaß-

nahme im Flächenverhältnis von 1:1 in Form einer Erstaufforstung durchzuführen.  

 

Gemäß § 9 Abs. 1 LWaldG ist die Neuanlage von Wald genehmigungspflichtig. 

Dazu ist ein Antrag auf Erstaufforstung an das Forstamt zu stellen. 

 

Alle in diesem Zusammenhang ebenfalls notwendigen Genehmigungen sind bei 

den jeweils zuständigen Behörden einzuholen. 

 

3.  Die beantragte und genehmigte Fläche zur zeitweiligen Waldumwandlung 

(mit Ausnahme der Zuwegungen) muss ohne Anrechnung auf den forstrechtlichen 
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Ausgleich am gleichen Ort wiederbewaldet werden und im 5. Standjahr die Bedin-

gungen einer gesicherten Kultur (siehe Auflage Nr. 4.7) erfüllen. Insgesamt müssen 

3.896 m² am gleichen Ort wiederbewaldet werden. 

 

Die für Zuwegungen beantragte und genehmigte Fläche zur zeitweiligen Waldum-

wandlung ist aufgrund der sich an die Errichtungsphase anschließenden Nutzung 

als Waldweg an anderer Stelle zu kompensieren und zwar als Ersatzaufforstung 

(enthalten und gesondert gekennzeichnet unter Auflage 2). 

 

4.  Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind wie folgt durchzuführen:  

 

4.1 Es ist eine 0,5205 ha (5.205 m²) große geeignete Fläche als Erstauffors-

tung aufzuforsten. 

 

Es ist eine 0,3867 ha (3.867 m²) große Fläche als Voranbau mit gebietseigenem 

und standortgerechtem Laubholz (sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahme) 

anzulegen (siehe auch weitere Erläuterungen unter III Begründung sowie IV Hin-

weise, Nr. 1 unten). 

 

Die Herleitung der Flächengrößen ist in Anlage Forst 2: „Waldumwandlungstabelle“ 

detailliert aufgeführt.  

 

Die Erstaufforstung ist hinsichtlich der Mischungsart als laubbaumdominierter Be-

stand (Laubbaumanteil größer als 50%) mit einer integrierten Waldrandgestaltung 

– min. 10 Meter breit - entlang der Grenzen zum Offenland anteilig anzulegen und 

zu pflegen. 

 

Die Waldrandanlage ist stufig/buchtig mit Kraut-, Strauch- und Baumartenanteilen 

auszuführen. Innerhalb des Waldrandes, an der Außenkante zum Offenland ist auf 

20 % Anteil an der oben festgesetzten Breite ein Krautsaum anzulegen und zu pfle-

gen. 

 

Bei technologisch nicht vertretbarem Aufwand für die dauerhafte Pflege ist durch 

einmalige Herstellung von Rohbodenflächen eine für die Vegetation der Kraut-

säume günstige, längerfristig tragfähige Ausgangssituation zu schaffen. Ein voll-

ständiger Verzicht auf den Krautsaum ist regelmäßig auszuschließen. Über den 

Verzicht im Ausnahmefall ist im Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde zu 

entscheiden. Sind naturschutzrechtlich veranlasste Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen betroffen, ist über den Verzicht im Einvernehmen mit der im Verfahren be-

teiligten Naturschutzbehörde zu entscheiden. Die Anlage des Krautsaumes umfasst 

neben dem Entfernen und Entsorgen der Vegetationsdecke (Grasnarbe) auch die 
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Einsaat von Heusaaten, Heumulchsaaten und von örtlich gewonnenen oder regio-

nal erzeugten Saatgutmischungen. 

 

Die Pflege des Krautsaumes umfasst das einmal jährliche Mähen und Entsorgen 

des Mähgutes. 

 

Bei der Auswahl der Baum- und Straucharten ist grundsätzlich zugelassenes bzw. 

anerkanntes Pflanz- oder Saatgut zu verwenden. Dieses unterliegt bei forstlichem 

Vermehrungsgut dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) und bei gebietsheimi-

schen Gehölzen, die nicht dem FoVG unterliegen, dem „Gehölzerlass Branden-

burg“. 

 

Im Waldrandbereich ankommende natürliche Sukzession von Waldbäumen und 

Waldsträuchern kann integriert werden, soweit das Entwicklungsziel des Waldran-

des nicht gefährdet ist. 

 

Die Verpflichtung zur Nachbesserung und Pflege des Waldrandes, inklusive des 

Krautsaumes endet mit dem Zeitpunkt der Abnahme der gesicherten Kultur der 

Erstaufforstung durch die untere Forstbehörde. 

 

Hinweis: 

Es wird empfohlen, Aussaaten von Gras- und Krautfluren zur Schaffung des Kraut-

saumes bevorzugt mit örtlich oder aus einem Umkreis von bis zu 25 km gewonne-

nem Heusaatgut von vergleichbaren Standorten vorzunehmen. Zu beernten sind 

Gras- und Krautfluren, die erkennbar nicht aus jüngeren Ansaaten stammen und 

weitgehend frei von starkwüchsigen Rhizomstauden oder –gräsern (vor allem Gol-

drute, Landreitgras, hohe Trespen-Arten) sind. 

 

4.2 Die Anlage der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hat bis spätestens drei 

Jahre nach Beginn des Vollzugs der Waldumwandlung zu erfolgen. 

 

4.3 Die Erstaufforstung ist hinsichtlich der Mischungsart als Mischbestand gem. 

Erlass zur Baumartenmischung unter Klimawandelbedingungen im Wald mit 

integrierter Waldrandgestaltung anzulegen und zu pflegen. 

 

4.4  Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme muss so geplant, ausgeführt und 

gepflegt werden, dass die Entwicklung einer standortgerechten, naturnahen Wald-

gesellschaft einschließlich eines Waldrandes gewährleistet ist.  
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Die Ausgleichs- und Ersatzflächen sind nach der Behandlungsrichtlinie zum Erhalt 

und zur Anlage von Waldrändern, Erlass zur Baumartenmischung unter Klimawan-

delbedingungen im Wald, nach den anerkannten Regeln zum Einsatz der Technik 

und im Sinne der guten forstlichen Praxis aufzuforsten. 

 

Es ist ausschließlich nur zugelassenes Vermehrungsgut (Pflanzmaterial) i. S. des 

Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG) zu verwenden. Bei den dem FoVG unterlie-

genden Baumarten sind die Herkunftsempfehlungen des Landes Brandenburg in 

der jeweils geltenden Fassung verbindlich anzuwenden. Der Herkunftsnachweis 

des forstlichen Vermehrungsgutes ist durch Vorlage des Lieferscheins einer Baum-

schule gegenüber der zuständigen unteren Forstbehörde zu erbringen. 

 

Die Gehölzartenwahl bei der Anlage von Waldrändern unterliegt darüber hinaus den 

Einschränkungen des Gehölzerlasses Brandenburg. 

 

Für die nicht dem FoVG unterliegenden gebietseigenen Gehölze hat der Begüns-

tigte die regionale Herkunft aus den Vorkommensgebieten 2.1 bzw. 1.2 durch ein 

anerkanntes Herkunftszeugnis mit durchgängiger Herkunftssicherung von der Ernte 

über die Gehölzanzucht bis zum Vertrieb durch die Angaben zum Zertifizierungs-

system und der Gehölzindexnummer bzw. der Erntereferenznummer auf dem Lie-

ferschein nachzuweisen. 

 

Pflanzenpositionen von Lieferscheinen sind eindeutig dem entsprechenden Pflanz-

ort zuordenbar zu dokumentieren und bei der Kulturabnahme vorzulegen. 

 

4.5  Zur forstlichen Standortsbewertung der Erstaufforstungsfläche ist ein Gut-

achten zur Beurteilung der Standortseigenschaften mit Vorschlägen für geeignete, 

standortgerechte Baum- und Straucharten, mögliche Baumartenmischungen, sowie 

erforderliche Bodenvorbereitung und gegebenenfalls Kompensationsdüngungen 

der unteren Forstbehörde vor Beginn der Waldumwandlung vorzulegen und von 

dieser anzuerkennen. 

 

Das Gutachten soll auch Hinweise auf mögliche standortbezogene Gefährdungen 

und hierzu erforderliche Vorbeugungsmaßnahmen geben. 

 

Anerkannt wird bei Flächen >= 1 ha ein Gutachten mit einer Standortskartierung 

nach SEA 95 in der jeweils aktuellen Fassung (ab 2005) in einfacher Ergebnisdar-

stellung (hinsichtlich Karte und Textteil). Die SEA 95 kann als Auszug bei der unte-

ren Forstbehörde angefordert werden. 
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Das Anforderungsprofil (Anlage 6) fasst die zu beachtenden Grundsätze zusammen 

und ist Bestandteil dieser Nebenbestimmung. Dort ist auch der Umgang mit Flächen 

< 1 ha benannt. 

 

4.6   Die langfristige Sicherung der mit den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  

bezweckten Funktionsziele ist zu gewährleisten. Die aufgeforstete Fläche ist bis zur 

protokollarischen Endabnahme als gesicherte Kultur wirksam vor schädigenden 

Einflüssen zu schützen und zu pflegen. 

 

Die aufgeforstete Fläche ist im Rahmen der ordnungsgemäßen Waldbewirtschaf-

tung gem. § 4 LWaldG wirksam vor Wildverbiss zu schützen, sollte die örtlich be-

stehende Wilddichte die Endabnahme als gesicherte Kultur gefährden. Im Fall einer 

Zäunung ist die aufgeforstete Fläche mit einem Wildschutzzaun (rotwild- und ha-

sensicher, 1,8 m hoch) gem. § 8 Abs. 1 und 2 BbgJagdDV zu sichern und nach 

Sicherung der Kultur einschließlich des Waldrandes wieder zu entfernen.  

 

Bei Bedarf sind jeweils im 1. bis 5. Standjahr Kulturpflegen, auch beim Waldrand, 

durchzuführen.  

 

Darüber hinaus hat bei Bedarf ein Schutz vor forstschädlichen Mäusen zu erfolgen.  

 

Die aufwachsende Kultur einschließlich des Waldrandes ist bis zum Erreichen des 

Stadiums der gesicherten Kultur nachzubessern. Die Nachbesserungspflicht be-

steht bis zur protokollarischen Endabnahme.   

 

4.7  Die Auflagen gelten als erfüllt, wenn die Bestätigung durch die untere Forst-

behörde in Form eines Endabnahmeprotokolls bei Erreichen des Stadiums der ge-

sicherten Kultur erfolgt.  

 

Unter gesicherter Kultur wird hier eine mit jungen Waldbäumen und Waldsträuchern 

bestandene Fläche verstanden, die aufgrund ihrer Form, Größe und der Verteilung 

der Bestockung Waldeigenschaften ausgebildet hat und nachhaltig die Erfüllung 

von Schutz-, oder Erholungsfunktionen erwarten lässt. Sie kann gleichermaßen aus 

Pflanzung, Saat und aus Naturverjüngung entstanden sein.  

 

Wildschäden dürfen einen tolerierbaren Rahmen nicht übersteigen, d. h. die Flä-

chen müssen erwarten lassen, dass auf ihnen eine nachhaltige Erfüllung der Wald-

funktionen möglich ist. 
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Hinweis: 

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass das Nichterfüllen oder nicht vollstän-

dige Erfüllen von nach § 8 Absatz 3 LWaldG mit der Waldumwandlungsgenehmi-

gung verbundenen Nebenbestimmungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) als 

Ordnungswidrigkeit gem. § 37 Abs. 1 Nr. 2 LWaldG zu ahnden ist. 

 

5.  Vor Beginn der waldrechtlichen Ersatzmaßnahmen (siehe NB. 2 bis 4.7) 

sind die Arbeiten mit dem hoheitlich zuständigen Revierleiter, Herrn Wittmann, Tel.: 

0173 2022 050 abzustimmen.  

 

6. Hinweis an die Genehmigungsbehörde LfU: 

Zur Festsetzung von Anforderungen an die Walderschließung (Waldwegebau) hin-

sichtlich zulässigen Einbaumaterials sowie dessen Vollzugskontrolle ermangelt es 

der unteren Forstbehörde an der Rechtsgrundlage aus dem Waldrecht 

(BWaldG/LWaldG) heraus. 

 

Zwischen oberster Forstbehörde und oberster Abfallbehörde ist abgestimmt, dass 

hierzu die Stellungnahme der Abfallbehörde Festsetzungen zu treffen hat. 

Dadurch ist sichergestellt, dass negative Auswirkungen auf die Umwelt und Land-

schaftsästhetik ausgeschlossen sind. 

 
 

III. Begründung 

 

Begründung zu I. – Forstrechtliche Belange 

 

Nach § 1 LWaldG hat die untere Forstbehörde den Auftrag, den Wald wegen seiner 

Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes und der Tier- und Pflanzenwelt, das Klima, den Wasserhaushalt, 

die Reinhaltung der Luft, die natürlichen Bodenfunktionen, als Lebens- und Bil-

dungsraum, das Landschaftsbild und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und 

Erholungsfunktion) sowie wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) zu 

erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und gem. § 4 LWaldG seine ordnungsge-

mäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

 

Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten 

und wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers sowie die Belange der Allge-

meinheit gegeneinander und untereinander abzuwägen.  

 

Gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG sind nach einer Waldumwandlung die nachteiligen Wir-

kungen für die Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes vom Verursacher des 
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Eingriffes auszugleichen, es sind innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Er-

satzaufforstung geeigneter Grundstücke vorzunehmen oder sonstige Schutz- und 

Gestaltungsmaßnahmen im Wald zu treffen. Dies wird auf den Ausgleich für die 

durch die Waldumwandlung verursachten Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 

und des Landschaftsbildes nach Naturschutzrecht angerechnet. 

 

Basis der forstrechtlichen Beurteilung der Eignung von Waldflächen zur Errichtung 

von Windkraftanlagen im Wald ist die Waldfunktionenkartierung. Hiernach wurden 

durch die oberste Forstbehörde diejenigen Waldfunktionen vorgegeben, die der 

Ausweisung von Windeignungsgebieten im Wald entgegenstehen. 

 

Gemäß Waldfunktionenkartierung der unteren Forstbehörde des Landes Branden-

burg bestehen für die vorgesehene Umwandlung von Wald zum Zweck der Errich-

tung der Windkraftanlage (WKA) keine Versagungsgründe nach § 8 Abs. 2 LWaldG. 

 

Die beantragte Waldumwandlung widerspricht weder den Belangen, die sich aus 

der Waldfunktionskartierung ergeben, noch den Zielen der Raumordnung und Lan-

desplanung. 

 

 

Begründung zu II. – Nebenbestimmungen 

 

Begründung zu a. - Befristung: 

Die Befristung der Waldumwandlung einschließlich sich daraus ergebender Aus-

gleich- und Ersatzmaßnahmen nebst Rekultivierung ist erforderlich und gleichzeitig 

angemessen zu gestalten, um dem Antragsteller einerseits einen angemessenen 

Zeitrahmen zum Vollzug der Maßnahme einzuräumen und andererseits den voll-

ständigen bzw. teilweisen Verlust von Waldfunktionen zeitnah zum Eingriff zu kom-

pensieren. Gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG sind nach einer Waldumwandlung die nach-

teiligen Wirkungen für die Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes vom Verur-

sacher des Eingriffes auszugleichen, es sind innerhalb einer zu bestimmenden Frist 

eine Ersatzaufforstung geeigneter Grundstücke vorzunehmen oder sonstige 

Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen im Wald zu treffen. 
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Begründung zu b. – Aufschiebende Bedingungen: 

Die vorgenannten Bedingungen sind geeignet, die nachteiligen Wirkungen der 

Waldumwandlung für die Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes auszuglei-

chen. Der Antragsteller wird in einer für ihn zumutbaren und der Größe der Um-

wandlungsfläche angemessenen Weise belastet. 
 
 

Begründung zu c. – Auflagen: 

Mit der Anzeige des Beginns der Fäll- und Rodungsarbeiten (Beginn der Umwand-

lung) wird prüfbar sichergestellt, dass die festgesetzte Auflage aus dem Genehmi-

gungsbescheid als Voraussetzung für seine Wirksamkeit realisiert ist. 

 

Die Anzeige des Vollzugs der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen soll prüffähig die 

langfristige Sicherung der mit den Kompensationsmaßnahmen bezweckten Funkti-

onsziele gewährleisten. 

 

Pflanzmaßnahmen sind zeitnah (am besten vorab) anzuzeigen und die Liefer-

scheine schnellstmöglich vorzulegen, um Probleme, die die Abnahme gefährden, 

schnellstmöglich zu erkennen und Folgekosten zu vermeiden.  

 

Sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen 

Auf einer Fläche von 3.867 m2 sind sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen 

in Form eines Voranbaus zu leisten 

1. Teilschritt: 

Zeitweilig umzuwandelnde Fläche [m²] x Bewertungsfaktor x Dauer [%] = Ersatzflä-

che [m²] 

7.777 m2 x 1,0 x 40% = 3.111 m2 

2. Teilschritt: 

Monetäre Rückrechnung der Ersatzfläche mit Kostensatz der Mischungsform des 

Ausgangsbestandes Waldumwandlung, hier Mischbestand 

Ersatzfläche [m²] x Kostensatz Ausgangsbestand [€/m²] = monetärer Verfügungs-

rahmen [€] 

3.111 m² x 4,96 €/m² = 15.429,57 € 

2. Teilschritt: 

Umrechnung in Maßnahme „Voranbau“ 

Bewertungsbetrag Ausgangsbestand [€] / Kostensatz Voranbau [€/m²] = Fläche Vo-

ranbau [m²] 

15.429,57 € / 3,99 €/m² = 3.867 m² 

 

3. Ergebnis: 
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Somit sind 3.867 m² über die Grundkompensation (Ersatz als Erst- oder Wiederauf-

forstung) hinaus als sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahme (Voranbau) zu 

erbringen. 

 

Die gem. § 8 Abs. 3 Satz 2 LWaldG als Ersatz bestimmte Erstaufforstung ist auf 

dafür geeigneten Grundstücken vorzunehmen. Die Eignung des zur Erstaufforstung 

bestimmten Grundstücks erstreckt sich zum einen auf den Nachweis, dass auf die-

sem überhaupt eine Erstaufforstung nachhaltig zielführend erscheint. Zum anderen 

umfasst die Eignung den Abgleich des zu bewertenden forstlichen Standortes mit 

der Ausführungsplanung hinsichtlich zu wählender Baum- und Straucharten, Vor-

bereitungsarbeiten, Pflanzverfahren und Baum- und Strauchartenspektrum. Dafür 

ist als Grundlage eine Anbauempfehlung vorzulegen. 

 

Zur nachhaltigen, pfleglichen und sachgemäßen Bewirtschaftung des Waldes ge-

hört gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 LWaldG die Schaffung eines überwiegenden 

Anteils standortgerechter Baum- und Straucharten. Da die Standortgerechtigkeit 

auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse nicht einwandfrei herleitbar ist, ist 

die Erkundung des Standortes zu fordern. Nebenbestimmungen sollen sicherstel-

len, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden 

(§ 36 Abs. 1 VwVfG). Vorliegend war die fachgerechte Erkundung des zur Erstauf-

forstung vorgesehenen Standortes und daraus abgeleiteter Anbauempfehlung in 

Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens notwendig, da die Forderungen der §§ 

4 und 8 LWaldG nur durch die Festsetzung dieser Nebenbestimmung sichergestellt 

werden können. 

 

Die Auflage zur Verwendung geeigneter und vorgeschriebener Herkünfte des forst-

lichen Vermehrungsgutes erschließt sich aus der Forstvermehrungsgut-Herkunfts-

gebietsverordnung (FoVHgV). Die Einschränkung der Verwendung auf gebietsei-

gene Herkünfte bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft im Rah-

men der Anlage von Waldrändern ergibt sich aus dem „Gehölzerlass Brandenburg“. 

Im Falle einer Nichtanerkennung einzelner Positionen muss eine eindeutige Auf-

findbarkeit der Pflanzen gegeben sein. 

 

Die Forderung, den ggf. verwendeten Wildschutzzaun nach erfüllter Zweckbestim-

mung zu entfernen, ergibt sich aus § 18 LWaldG. Die Entfernung und anschlie-

ßende Entsorgung aller Waldschutzeinrichtungen nach ihrer Zweckerfüllung wird 

durch § 24 LWaldG festgeschrieben. 

 

Nach § 8 Abs. 3 LWaldG besteht die Forderung nach entsprechenden Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen bei dauerhaften und zeitweiligen Waldumwandlungen.  
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Der Ausgleich hat möglichst im räumlichen Zusammenhang mit dem Eingriffsort zu 

erfolgen. Als räumlicher Zusammenhang wird die naturräumliche Einheit angese-

hen.  

 

Die Fristsetzung zur Anlage der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist mit drei Jah-

ren nach Beginn des Vollzugs der Waldumwandlung deshalb so großzügig bemes-

sen, weil die prognostizierte Verfügbarkeit von geeignetem Pflanzmaterial hier ei-

nen Engpass befürchten lässt. Dem Ersatzverpflichteten wird somit ein größerer 

Spielraum eingeräumt, zulässige Pflanzensortimente auf dem Markt zu erlangen. 

 

Gem. § 4 LWaldG hat die forstliche Bewirtschaftung des Waldes seiner Zweckbe-

stimmung zu dienen und muss nachhaltig, pfleglich und sachgemäß nach aner-

kannten forstlichen Grundsätzen (ordnungsgemäße Forstwirtschaft) erfolgen. Die 

Vorgaben des Erlasses zur Baumartenmischung unter Klimawandelbedingungen 

im Wald hinsichtlich Pflanzenzahl und Standortgerechtigkeit einer Baumart bei Er-

satz- und Ausgleichsaufforstungen dienen diesem gesetzgeberischen Ziel. 
 
 

IV. Hinweise 

1.  In der ‚ERGÄNZUNG zum förmlichen Antrag auf Waldumwandlung für das Vor-

haben Windpark Schönfelde im Windeignungsgebiet Nr.51 „Müncheberg-Mittel-

heide“‘ vom April 2021, werden im Auftrag des Antragstellers die geplanten Aus-

gleich- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der beantragten Waldumwandlung nä-

her erläutert. Tabelle 3 „Kompensationserfordernis“ sieht für die Kompensation der 

zeitweiligen Waldumwandlung auf Flächen der Baustelleneinrichtung (FK 3.1: 3.896 

m2), nur eine Wiederbewaldung an selber Stelle vor. Zusätzlich sind sonstige 

Schutz und Gestaltungsmaßnahmen auf 1.937 m2 Fläche erforderlich. Diese wer-

den in der vorangehenden Tabelle 2 korrekt erwähnt, in Tabelle 3 tauchen sie je-

doch nicht auf.  

 

2. Aus der Genehmigung nach § 8 LWaldG sind keine Haftungsansprüche gegen 

das Land Brandenburg abzuleiten. 

 

3. Die Umwandlungsgenehmigung wird unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt. 

Sie lässt auf Grund anderer Vorschriften bestehende Verpflichtungen zum Einholen 

von Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen und Gestattungen oder zum Er-

statten von Anzeigen unberührt. 

 

4. Die untere Forstbehörde behält sich vor, auf Antrag des Ersatzpflichtigen die 

Höhe der Sicherheitsleistung entsprechend dem Stand der Realisierung der Aus-

gleichsmaßnahmen anzupassen und neu festzusetzen. Der Antrag kann frühestens 
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zwei Vegetationsperioden nach Durchführungsbeginn der Ausgleichsmaßnahme 

gestellt werden. 

 

5. Ansprechpartner vor Ort für den Vollzug der waldrechtlichen Genehmigung ist 

der zuständige Leiter des Forstreviers Steinhöfel, zum Zeitpunkt der Genehmigung 

Herr Wittmann, (Tel.: 0173 2022 050. E-Mail: nicolas.wittmann@lfb.branden-

burg.de). Der Antragsteller wird gebeten, sich laufend mit diesem abzustimmen. 

 

6. Aus dem LWaldG lassen sich für den Anlagenbetreiber keine rechtlichen Ver-

pflichtungen zur Anlage von Maßnahmen des vorbeugenden Waldbrandschutzes 

(z.B. Löschwasserentnahmestellen, automatische Löschanlagen in den Gondeln 

der WKA) unmittelbar ableiten.  Die Regelung des § 20 Abs. 1 LWaldG „vorbeugen-

der Waldbrandschutz“ - Anlage und Unterhaltung von Brandschutzstreifen richtet 

sich nur an den Waldbesitzer. 

 

Etwaige Forderungen zur Anlage vorbeugender Brandschutzmaßnahmen (Vorsor-

gepflichten) finden ihre Grundlage in § 14 BbgBKG. Eine Verpflichtung hierzu erfolgt 

durch den zuständigen Aufgabenträger, i.d.R. die zuständige Brandschutzdienst-

stelle beim Landkreis. 

 

7. Das automatisierte Waldbrandfrüherkennungssystem (AWFS) darf durch die Er-

richtung oder den Betrieb von Windkraftanlagen nicht erheblich eingeschränkt wer-

den. Desgleichen gilt für die mögliche Beeinträchtigung der Richtfunkstrecken zur 

Übertragung der Waldbranddaten. 

 

Dazu hat der Antragsteller ein Gutachten vom 25. August 2020 vorgelegt. Der Wald-

brandschutzbeauftragte der unteren Forstbehörde hat die Unbedenklichkeit am 29. 

September 2020 bestätigt. 

 

 

V. Gebührenentscheidung 

Diese Stellungnahme ist gebührenpflichtig. Die Gebührenentscheidung ist geson-

dert als Anlage Forst 5 „Gebührenentscheidung“ zu dieser Stellungnahme darge-

stellt.  
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VII. Anlagen  

 

Anlage Forst 1:    Karte Waldumwandlungsflächen            

Anlage Forst 2: Tabelle zur Waldumwandlungsfläche 

Anlage Forst 3:    Vollzugsanzeige Waldumwandlung        

Anlage Forst 4:    Vollzugsanzeige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen         

Anlage Forst 5:              Gebührenentscheidung 

Anlage Forst 6:  Anforderungsprofil Standortserkundung 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Nicolas Wittmann 
Leiter des Reviers Steinhöfel 
Landesbetrieb Forst Brandenburg 
Forstamt Oder-Spree 
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